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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 24. Juli 2023 ein Schreiben 
zur Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen (§ 3 Nummer 72 
Einkommensteuergesetz - EStG) veröffentlicht. 

Hintergrund 

Mit dem BMF-Schreiben nimmt das BMF Stellung zur Steuerbefreiung für 
Photovoltaikanlagen gem. § 3 Nr. 72 EStG zuletzt geändert durch das Achte 
Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes und zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes (Gesetz v. 16.12.2022, BGBl. I 2022, 2352). 

Inhalt des Schreibens 

I. Persönlicher Anwendungsbereich 

II. Sachlicher Anwendungsbereich 
1. Maßgebliche Leistung 
2. Begünstigte Photovoltaikanlagen 
3. Umfang der Steuerbefreiung 
4. Prüfung der Höchstgrenzen 
a. Objektbezogene Prüfung 
b. Subjektbezogene Prüfung 
c) Wechsel in/aus Steuerpflicht / Unterjährige Anwendung der Vorschrift 
5. Auswirkungen der Steuerbefreiung auf § 7g EStG 
6. Betriebsausgabenabzugsverbot § 3c Absatz 1 EStG 
7. Verhältnis § 3 Nummer 72 EStG zu § 6 Absatz 3 und 5 EStG 
8. Wegfall der gewerblichen Infektion (§ 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG) in Altfällen 
9. Behandlung von Photovoltaikanlagen in anderweitigem Betriebsvermögen 
10. Behandlung von Strom, der in einem anderen Betrieb des Steuerpflichtigen 
verbraucht wird 
11. Verhältnis § 3 Nummer 72 EStG zu § 35a EStG 

Anwendung 

Die Grundsätze dieses BMF-Schreibens gelten für alle Einnahmen und 
Entnahmen, die nach dem 31. Dezember 2021 erzielt oder getätigt werden (§ 52 
Absatz 4 Satz 27 EStG). 
Diese Regelung gilt auch in den Fällen eines vom Kalenderjahr abweichenden 
Wirtschaftsjahrs. Die zeitliche Zuordnung richtet sich nach der Art der 
Gewinnermittlung (z. B. nach dem Zu- und Abflussprinzip bei 
Einnahmenüberschussrechnung). 

Anträge auf Anwendung der Vereinfachungsregelung nach dem BMF-Schreiben 
vom 29. Oktober 2021 (IV C 6 - S 2240/19/10006:006, 2021/1117804, BStBl I S. 
2202) sind für 
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Photovoltaikanlagen, die nach dem 31. Dezember 2021 in Betrieb genommen 
wurden, nicht mehr möglich. Für Photovoltaikanlagen, die bis zum 31. Dezember 
2021 in Betrieb genommen wurden, wird die Frist für die Antragstellung bis zum 
31. Dezember 2023 verlängert. 
Antragstellern, die nach dem 31. Dezember 2022 einen Antrag für 
Photovoltaikanlagen, die bis zum 31. Dezember 2021 in Betrieb genommen 
worden sind, gestellt haben und deren Antrag bereits bestandskräftig wegen 
Verfristung abgelehnt worden ist, steht es frei, einen erneuten Antrag auf 
Anwendung der Vereinfachungsregelung nach dem BMF-Schreiben vom 29. 
Oktober 2021 (a. a. O.) zu stellen. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 17. Juli 2023, IV C 6 - S 2121/23/10001 :001.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-07-17-Photovoltaikanlagen-Steuerbefreiung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 27. Juli 2023 

 
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG setzt bei Leistungen im Rahmen 
eines Zweckbetriebs voraus, dass auch die Voraussetzungen des 
Satzes 3 dieser Vorschrift vorliegen. Der Änderung des Anhangs III 
Nr. 15 der MwStSystRL durch die Richtlinie (EU) 2022/542 vom 
05.04.2022 (ABlEU Nr. L 107, Seite 1) kommt ‑als unionsrechtliche 
Grundlage des § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG‑ keine 
Rückwirkung auf Umsätze vor ihrem Inkrafttreten zu. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
Bezieht der Unternehmer Leistungen für sogenannte 
Betriebsveranstaltungen (hier: Weihnachtsfeier), ist er nur dann 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn diese nicht ausschließlich 
dem privaten Bedarf der Betriebsangehörigen dienen, sondern 
durch die besonderen Umstände seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 
bedingt sind. Der Vorsteuerabzug für sogenannte 
Aufmerksamkeiten (Freigrenze von 110 € je Arbeitnehmer und 
Kalenderjahr) richtet sich nach der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit 
des Unternehmers (Fortführung des BFH-Urteils v. 9.12.10, V R 
17/10). Die Kosten des äußeren Rahmens einer 
Betriebsveranstaltung sind jedenfalls dann in die Berechnung der 
110 €-Freigrenze einzubeziehen, wenn es sich um eine einheitliche 
Leistung handelt. 
Zum Urteil 
 
Die Steuerbegünstigung gemäß § 7i oder § 10f EStG für 
Baumaßnahmen an einem im EU-Ausland belegenen, aber auch 
zum kulturgeschichtlichen Erbe Deutschlands gehörenden 
Baudenkmal ist ausgeschlossen, wenn die Baumaßnahmen nicht 
vorher mit der für den Denkmalschutz zuständigen ausländischen 
Behörde abgestimmt worden sind. Auf die Frage, ob die 
Beschränkung auf im Inland belegene Gebäude mit dem 
Unionsrecht vereinbar ist, kommt es dann nicht an. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 

Urteil V R 14/22: 
Ermäßigter Steuersatz 
für Blut- und 
Gewebetransporte 
 
 
 
 
 
 
 
5. April 2023 
 

Urteil V R 16/21: 
Vorsteuerabzug bei 
Betriebs-
veranstaltungen 
 
 
 
 
 
 
 
10. Mai 2023 
 

 

 
Urteil X R 4/21: 
Steuerbegünstigung 
für ausländische 
Baudenkmäler 
 
 
 
 
 
 
 
26. April 2023 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310147/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310149/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil III R 11/21: Kindergeld für ein in Australien studierendes Kind 
21. Juni 2023 
Zum Urteil 
 

Rechtsprechung im Blog 
 

Die Zinsschranke (§ 4h EStG) gilt nur für Vergütungen, die Entgelt für die 
zeitlich begrenzte Zurverfügungstellung von Fremdkapital sind 
Ein Entgelt, mit dem nicht die Möglichkeit zur Nutzung von Fremdkapital, sondern 
eine andere Leistung des Kreditgebers vergütet wird, ist keine Zinsaufwendung 
im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG. Eine sogenannte "arrangement fee", mit 
der gesonderte, über die Kapitalüberlassung hinausgehende Leistungen einer 
Konsortialführerin vergütet werden und die sich nach der vertraglich vereinbarten 
(und nicht nach der tatsächlich in Anspruch genommenen) Darlehenssumme 
bemisst, unterfällt nicht der Abzugsbeschränkung des § 4h EStG. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Klägerin, eine GmbH, war alleinige Anteilseignerin der B-GmbH. Zwischen 
der Klägerin und der B-GmbH bestand eine körperschaft- und 
gewerbesteuerrechtliche Organschaft mit der Klägerin als Organträgerin. 
Die Klägerin und die B-GmbH nahmen im Jahr 2011 ein Darlehen im Umfang von 
… Mio. € als Konsortialkredit auf. Ursprünglich war ein Darlehen in Höhe von … 
Mio. € vereinbart, hiervon wurde später der genannte Betrag abgerufen. 
Darlehensgeber waren die C-Bank, die einen Darlehensanteil von rund … Mio. € 
übernahm, sowie vier weitere Kreditinstitute. 
Nach dem "mandate and syndication letter" hatte die C-Bank alle Aspekte der 
Kreditsyndizierung zu organisieren, unter anderem die Zeitschiene, die Auswahl 
möglicher Kreditgeber, die Akzeptanz und Aufteilung der Kreditvereinbarungen 
und die Verteilung der Gebühren an die Kreditgeber. Im "arrangement fee letter" 
war die Vereinbarung enthalten, dass als "arrangement fee" ein Betrag in Höhe 
von 4,25 % der vereinbarten Darlehenssumme an die C-Bank zu zahlen sei. Die 
"arrangement fee" war eine einmalige Zahlung, welche nicht zurückzahlbar war. 
Sie fiel allerdings nicht an, wenn es nicht zum Abschluss des Darlehensvertrags 
kam. 
Die B-GmbH verbuchte unter anderem die im Jahr 2011 angefallene 
"arrangement fee" als Aufwand. 
Das Finanzamt ging im Zuge einer Außenprüfung davon aus, dass im Rahmen 
der Anwendung der Zinsschranke nach § 8a des Körperschaftsteuergesetzes in 
der im Streitjahr geltenden Fassung (KStG) in Verbindung mit § 4h des 
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) auch 
die "arrangement fee" als Zinsaufwendung im Sinne von § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG 
anzusehen sei. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte überwiegend Erfolg (siehe 
unseren Blogbeitrag). 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310146/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/227458/update-sind-arrangement-fee-und-agency-fee-zinsaufwendungen-im-sinne-der-zinsschranke/
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Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Für die Einstufung einer Vergütung als Zinsaufwendung kommt es darauf an, 
dass sich das Entgelt bei wirtschaftlicher Betrachtung als Gegenleistung für die 
Fremdkapitalnutzungsmöglichkeit darstellt; die Bezeichnung des Entgelts, zum 
Beispiel als Zins oder Gebühr, ist nicht maßgeblich (vgl. u.a. R 8.1 Abs. 1 Satz 2 
der Gewerbesteuer-Richtlinien (GewStR) 2009). 
Entgelte, die für eine andere Leistung oder aus einem anderen Rechtsgrund 
erbracht werden, stellen keine Zinsaufwendungen dar (BFH, Urteil vom 7. 
Oktober 2021, III R 15/18, BStBl II 2022, 625, Rz 27). Solche speziellen Entgelte 
werden nicht, wie vom Gesetz gefordert, "für" die Zurverfügungstellung des 
Fremdkapitals, sondern aus anderem Rechtsgrund etwa einer Bürgschaft, oder 
"für" etwas anderes gezahlt. 
Soweit die Finanzverwaltung -im Unterschied zum Gewerbesteuerrecht (vgl. R 
8.1 Abs. 1 Satz 8 GewStR 2009)- auch Vergütungen, die "zwar nicht als Zins 
berechnet werden, aber Vergütungscharakter haben (z.B. … Provisionen und 
Gebühren, die an den Geber des Fremdkapitals gezahlt werden)", zu den 
Zinsaufwendungen rechnet (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 4.Juli 2008, BStBl I 2008, 718, Rz 15) und sich dies möglicherweise auch auf 
Entgelte für eine andere Leistung oder aus anderem Rechtsgrund beziehen 
könnte, vermag der Senat dem aus den genannten Gründen nicht zu folgen. 
Nach diesen Maßstäben ist das Finanzgericht in revisionsrechtlich nicht zu 
beanstandender Weise davon ausgegangen, dass die "arrangement fee" keine 
Zinsaufwendung im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG darstellt und die 
streitgegenständliche "arrangement fee" dahingehend gewürdigt, dass mit ihr 
gesonderte, über die Kapitalüberlassung hinausgehende Leistungen der C-Bank 
als Konsortialführerin vergütet wurden. 
In diese Würdigung hat das Finanzgericht die rechtlich maßgeblichen 
Gesichtspunkte einbezogen, wie zum Beispiel die fehlende Bemessung an der 
Höhe des zur Nutzung überlassenen Fremdkapitals, die fehlende 
Laufzeitabhängigkeit und die Art der von der C-Bank erbrachten Leistungen. An 
diese im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegende Würdigung der 
Vorinstanz ist der Senat gebunden. 
Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 22. März 2023 (XI R 45/19), veröffentlicht am 20. Juli 2023. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 
 
Anwendung von Korrekturnormen bei Veranlagungen unter Verwendung 
eines Risikomanagementsystems 
Das Niedersächsische Finanzgericht hatte darüber zu entscheiden, ob das 
Finanzamt die bei Veranlagung in zu geringer Höhe als Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung angesetzten Vorsteuererstattungsbeträge nach 
formeller Bestandskraft des Einkommensteuerbescheids korrigieren darf, wenn 
eine Überprüfung des Zahlungsvorgangs aufgrund des 
Risikomanagementsystems im Rahmen der Veranlagung unterblieben war. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310144/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/238610/interest-limitation-only-if-remuneration-is-for-temporary-provision-of-capital/
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Sachverhalt 
Im Streitfall vermietete der Kläger Praxisräume an seine Ehefrau, die Klägerin, für 
den Betrieb einer Praxis für Fußpflege und Nageldesign. Nach Durchführung 
einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung erstattete das Finanzamt dem Kläger im 
Streitjahr 2016 die aus der Herstellung der Praxisräume resultierenden 
Vorsteuerbeträge in Höhe von 23.023 €. Auf den Einspruch des Klägers hin 
erstattete das Finanzamt sodann – ebenfalls im Streitjahr - weitere 
Vorsteuerbeträge in Höhe von 163 €. 
In der Einkommensteuererklärung für 2016 erfasste die vom Kläger beauftragte 
Steuerberatungspraxis bei den Einnahmen aus Vermietung versehentlich nur die 
Erstattungsbeträge aus den geänderten Umsatzsteuerfestsetzungen in Höhe von 
163 €, nicht aber die Erstattungsbeträge aus den erstmaligen Bescheiden über 
23.023 €. Das Finanzamt übernahm bei Veranlagung diese Unrichtigkeit und 
führte keine Überprüfung der Angaben des Klägers durch, weil das 
Risikomanagementsystem keinen Prüfhinweis erteilte. 
Nachdem das Finanzamt den Fehler im Rahmen einer späteren Außenprüfung 
aufgedeckte, änderte es den Einkommensteuerbescheid für 2016 und erfasste 
nunmehr auch die Vorsteuererstattungsbeträge aus den erstmaligen Bescheiden. 
Richterliche Entscheidung 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat – nach erfolglosem Einspruchsverfahren 
– der hiergegen gerichteten Klage der Kläger stattgegeben. Das Finanzamt sei 
nicht berechtigt gewesen, die bestandskräftige Einkommensteuerveranlagung zu 
korrigieren. Eine Änderung nach § 173 AO wegen nachträglich bekannt 
gewordener Tatsachen scheide aus, weil dem Finanzamt die Höhe der tatsächlich 
erstatteten Vorsteuern bei Veranlagung bekannt gewesen sei. Das Finanzamt sei 
bei Veranlagung verpflichtet gewesen, diese ihr bekannte Tatsache auszuwerten, 
wenngleich das Risikomanagementsystem der Sachbearbeiterin des Finanzamts 
bei Veranlagung keinen Prüfhinweis erteilt habe. 
Eine Änderung der Einkommensteuerfestsetzung komme aber auch nach der 
Regelung des § 173a AO, die mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 (BGBl I 2016, 1679) gerade im 
Hinblick auf die automationsgestützte Veranlagung eingeführt wurde, nicht in 
Betracht. Denn die Regelung erfasse nur Schreib- und Rechenfehler, nicht 
hingegen – wie die Regelung des § 129 AO – auch sonstige offenbare 
Unrichtigkeiten, wie mechanische Versehen. 
Schlussendlich verneinte das Finanzgericht auch eine Berichtigung der 
Einkommensteuerfestsetzung nach § 129 AO. Zum einen sei die unrichtige 
Angabe der Vorsteuererstattungshöhe nicht klar und eindeutig als offenbare 
Unrichtigkeit erkennbar gewesen. Zum anderen könne das Finanzamt eine 
Unrichtigkeit aus der Sphäre des Steuerpflichtigen nicht als „eigene Unrichtigkeit“ 
übernehmen, wenn der Besteuerungssachverhalt, dem die Unrichtigkeit anhaftet, 
nicht als prüfungsbedürftig ausgesteuert und überprüft werde. 
Das Finanzgericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache 
die Revision zugelassen. 
Fundstelle 
Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 16. Mai 2023 (9 K 90/22), siehe den 
Newsletter 8/2023 des Finanzgerichts; die Revision wurde zugelassen, über die 
Einlegung ist noch nichts bekannt. 

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/7031ba78-3b52-44ab-ad68-1e6102837dd8
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

Business Meldungen 
 
Krieg in der Ukraine: Lagebild zur aktuellen Situation in der Ukraine, 25. Juli 2023 
  
Überblick zur aktuellen Situation in der Ukraine 
 
Die Datei finden Sie hier: Lagebild Ukraine 
 
 

Terminplaner 
  
Transfer Pricing Roadshow 2023 
Verschiedene Standorte, 7.9. bis 
17.10. 2023 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/transfer-pricing-roadshow
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/238634/krieg-in-der-ukraine-lagebild-zur-aktuellen-situation-in-der-ukraine-25.-juli-2023/?download=233821
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
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gunnar.tetzlaff@pwc.com 
 

 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des 
Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
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© 2023 PwC. All rights reserved. PwC 
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